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67.70 / Hannover,  26.08.2014 
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Die Ausgleichsberechnung wird entsprechend dem Ratsbeschluss vom 04.05.2006 
(Drucksache Nr. 0576/2006) der Beschlussdrucksache beigefügt. 

 

Bei der Bilanzierung wurden die auf der Fläche vorhandenen Bäume nicht berücksichtigt.  
Dadurch ergibt sich aus der Ausgleichsberechnung eine Überkompensation von 59 Wertpunk-
ten, die aus der Dachbegrünung und der Regenwasserversickerung resultiert.  
Ergänzend dazu sind die entfallenden Bäume, die durch die Baumschutzsatzung geschützt wer-
den auszugleichen. Für die Neubaumaßnahme müssen 34 Bäume gefällt werden, für die nach 
Baumschutzsatzung Ersatz zu schaffen ist. 16 Bäume werden auf dem Grundstück selbst unter-
gebracht; für 3 weitere Bäume wird der o.g. „Überschuss“ an Biotopwertpunkten angerechnet, 
so dass ein restlicher Bedarf an 15 Ersatzbäumen verbleibt. Diese sollen im Rahmen einer Ablö-
severeinbarung in der öffentlichen Grünverbindung östlich des Baugebiets Seelhorster Garten 
gepflanzt werden. 
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